
Zeitschrift: Illustrierte schweizerische Handwerker-Zeitung : unabhängiges
Geschäftsblatt der gesamten Meisterschaft aller Handwerke und
Gewerbe

Herausgeber: Meisterschaft aller Handwerke und Gewerbe

Band: 43 (1927)

Heft: 44

Rubrik: Volkswirtschaft

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 15.01.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en


530 gOaffe. f$mets. #sr.05ss.U'Beittrcfl („SJletJterMatt"} îit. 44

mirb. @S if! p>ar unbegreiflich, bap bet ©emet&eirei*
benbe nidp son P<h au§ p btefer monatlichen Suftel=
lung ber ^Rechnungen Eomrnt, in bet SorauSpcfjt, baß er
bamit nicht allein fein ©uthaben fröret erhält, fonbern
auch öom ©runbfaij auSgefaenb, baß aßfäßige Anftänbe
oiel leichter behoben merben Eönnen, menn Atlseii unb
Steferung nur Eurje Qeit juxücfliegen. AuS bkfetn ©runbe
ift eë and? su begrüßen, merm bei großen AEforbbauten
bie ©aglohnrechnungeu opne fRüdf fiept auf bie Seenbigung
Der Hauptarbeit, monatlich auSgefteßt merben. Qeben*
faß§ mirb man im Sinne einer guten Drbnung ftreng
baran feßhalten, baß über ©aglohnarbelten jereeilS am
folgettben ©ag ein genauer ©ageSauSmeiS abgegeben mirb,
entljaltenb Arbeitszeiten nnb lufmenbungen an Material,
3uriehtru beb SBetEjeugeS ufrn, ©tefe SäReßrarbeit lohnt
ftdh reichlich, roetl auf SBodjen, oießeicht gar auf SRonate
surüc! auch bei guter unb fiänbiger Aufßcht folehe ©in*
jetheiten entmeber oergeffen mürben ober nicht mehr
genau genug im ©ebächtnis geblieben finb.

Ähnlich nerljält el ßeh mit AuSmaß unb Abrechnung.
3p eine Arbeitsgattung fertig, S' AuShub, ©tunb*
beton ufro., fo mirb man, beoor anbete Arbeiten ba§
AuSmeffen etfehmeren, gemeinfam auSmeffcn unb bie
ermittelten SRaßzalßen [thrift lîdj feftlegen. Auch biefe
3mif^enarbeit erleichtert ungemein bie enbgültige Ab*
recïjnung. SRûdj Seenbigung aßet Afforbarbeiten foil
unoersügltdh her iRep beS Ausmaßes erlebigt unb bie

Abredjnung aufgehellt merben, gleichgültig, ob biefe Ar*
beit ber Unternehmer ober ber ArchPeEt bejm, bie Stabt*
oermaltung beforgt. gür Den Sauherrn unb bie Sau*
behörbe mte für beten Sertretungen ober Drgane ift eë

bemfiljenb, menn man bie Sepanbteile einer Abrechnung
nur langfam sufammenbringt. SRögliclffi balb mteber
„fanbeten ©if«h" erleichtert bie Arbeit oiel mehr, atë
man im allgemeinen glaubt. ©Ine Sermaltung, bie auf
rafdje Abrechnung unb pünftlichc Sêgûhîung ber iReei}*

tmng bringt," mirb auch immer auf gute unb raphe Se*
bienung rechnen fönnen. SJer Drbnung !pt, audh im
Srioatieben, mirb baher bie f of ortige, bejro. monat*
liehe SRechnungS ft eilung begrüben. SRöge fte jur
aßgemeinen Übung merben.

Dokswirtschaff.
Die gefeplWje fRegeïwîtg ber SerufStmSbiHtsjug.

©er ©efeheSentmurf über bie berufliche AuSbilbung mirb,
mte au§ Sern gemelbet mirb, ben etbgenöffifchen SRüten

oorauSfichtlich auf bie grfihjahrSfeffion gugefteÖt merben
Eönnen. SBie oerlautet, ift ber ©ejetzeStejt enbgültig
fixiert ; bie Sotfdjaft ift in Ausarbeitung unb bürfte
bemnäehft sbeafaßS fertiggefteßt merben. ©amit pnöet
ber erfte Seil ber etbgenöffifchen ©emerbegefeßgebung
feine SermiïEliçhung. Si§ jetzt hat ber Sunb fetnerfeits
butch Suboentiencn an ben beruflichen Unterricht unb
bie Sehrlingëprufungen bie bernpiche AuSbilbung su heben

oerfu^t. ®ie gemalten AnPrengungen Eamen aber nicht
immer su ooßer AuSmirEung. Sie sufammensufaffen unb
folgerichtig meitersufßhren, foß Aufgabe beë neuen Sun*
be§gefe|ei fein. befthen bie meiften Kantone &e=

reitë Sehrtingêgefehe, bie audh Sepimntuttgen sur fyörbe*

rung ber berupichen AuSbilbung enthalten. ®te ©efefee
mehrerer Sentone finb aber reoiponSbebürftig. Sie ftnb
übrigens großenteils aus bem ©epchtSpunEte beS 2ehr*
HngSfchußeS entpanben, habe« alfo nicht in erper Slnte
eine jielberoupte ^örberung ber berupidhen AuSbilbung
im Auge. 3)a§ neue SunbeSgefeß mirb oerfchärfte An*
forberungen an ben Seirieb für bie Aufnahme oon Sehr*
Hilgen, Sepimmungen gegen bie fogenannte SehtlingS*
SÜ^terei, «mgeEehrt audh gegen bie Umgehung beS Sehr*

oerhältniffeS enthalten. SDaS fjâ^tgîeitëjeugrtië, baS bursh
bie Sehrabf^lußprüfung ermorben mirb, mirb su einem
aßgemein anerEannten gefeßlich gefdhü|ten AuSmeiS für
btrufïidpe SüchtigEeit auSgeftaltet. ®aS ©efeß mirb ba=

für Jorgen, baß bie jungen Seute oon Anfang an in
ihrer berupichen AuSbilbung geförbert merben, bamit
bie Qeit ooß auSgenüßt unb eine mögli^p h^h« ©tufe
ber AuSbilbung erreidht mirb. ®er 3Beg s«m AufPieg
foß auch iöcgtigen angelernten Arbeitern burdSj 3"^ffung
Sur Sehrabfchlußprüfung eröffnet merben. ®a§ ©efeß
fteht ferner ©efeßen* unb fßieifferEurfe oor, bie ber mei*
lern gachauSbilbung bienen.

2)aS ©efetj pfi|t fish meitgehenbem SRaße auf bie
SerufSoerbänbe. Qh»e« fîe^t bie Aufpeßung ber nötigen
Sepimmungen für bie einseinen Setufe innerhalb beS

geineinfamen gtfeßlichen StahmenS su, unter Sorbehalt
ber ©enehmigung burdj bie SunbeSbehörbe. ®ie 3Jlit*
arbeit ber SerufSoerbänbe iff audh öei ber Durchführung
ber SRaßnahmen in AuSpcht genommen. Die etbgenöf*
pf^e Siegelung erlaubt alfo ntdjt nur bie nötige 3"foni*
menfaffung ber bereits mirEfamen Äräfte unb eine Gräfte*
erfpatnis für ben mettern Ausbau beS SePehenben, fon*
bem ermöglicht überhaupt erp, btefen Ausbau groecfetit**

fpredhenb oorsunehmen. ©er (Maß eine! SunbeSgefeheS
über bie beruffichc AuSbilbung ermeip fich auf ©runb
aß tiefet ©rmägungen als eine ÜPotroenbigEeit. ©er @e*

roerbeoerbanb foroo|l mte bie Arbeitnehmerorganifationen
unb bie in Setra^t Eommenben gemeinnützigen Drgani*
fationen, oor aßem ber fchmeiserifdhe Serbanb für Se*
rufSberatung unb BehrlingSfürforge, besetdhnen ihn als
bringenbe îlotmenbigEeit.

UerbâBdswescB.
(hwetS. fBethani fSt Semf§heraiuitg unb Seht*

üngSfürforge. (SRitget.) 3n fetner leßten Sißung be*

f^äfligte pdh ber SerbanbSoorPanb unter bem Sotpß
oon fRegierungSrat mit ber H^au^flabe ber SRic^t*

Knien in fransöpfsher Sprache, mit ben ^Richtlinien für
bie metblicijen Serufe, mit ber Herausgabe ber II. Auf*
läge heS StipenbienoerseichniffeS unb mit bem IRunb*
^reiben beS ©ibg. SolESmirtfchaftSbepartementS an bie

Sîantongregierungen betr. Drganifation ber SerufSbera
tung unb SehrltngSfürforge. Seitens ber ©efdhäftSleitung
tp in ietperer Angelegenheit eine (Singäbe an bie Satt :

tonSregierungen abgegangen.
©egenPanb ausführlicher Sefpredpng mar bie 9teu=

orbnung beS SerbanbSorganeS. ©er beutfdhe ©eil mirb
nach ®te oor als Seitage ber Schmeis. ©emerbesettung
erf^einen, ber fransöpfche ©eil als ©eil beS „Artisan
et Commerçant", jyür bie jßiitglieber mirb ber oerei*
ntgte ©ejt als Sonberbruc! in ^orm einer eigentlichen
3eitfs|rift „SerufSb e ratung unb SerufSbil*
bung, „Orientation et formation professionnelles" her*
ausgegeben, ©er AbonnementSpreiS mürbe auf 8*. 4.50
fePgefeht. ®le 3ettfchrift mirb bie aßgemein interefpe*
renben fragen ber SerufSberatung, ber SerufSbilbung,
beS SehrlingSmefenS unb ber SeßrlingS* unb 3ugenb*
li^enfürforge fomte beS ArbeitSmarEteS beßanbeln. 3"
biefetn 3f^e h«t pdh ber ©hefre&aEtion (D. StodEer
in Sßfel) ein SRitarbeiterpab aus aßen bem Setbanbe
angefchloffenen ©ruppen sur Setfügung gepeßt.

©er Sorftanb befaßte pdh fobann mit ber Sorlage
ber SehrlingSEommifpon beS Sdhmeij. ©eroerbeoetbanbeS

jum Sujette eines einheitltdhen Sîahmenlehroertra*
§eS für bie Serufe beS ©emerbeS unb ber Qnbuprie.
Hieju tagen ©ingaben bei Schroeij. ©eroerEfdhaftSbunbeS,
ber Seteinigung fchmeij. Angefteflter.oerbänbe unb ber
Schweis. 3e«tïaipefie für 8^oße"berufe oor.
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wird. Es ist zwar unbegreiflich, daß der Gewerbeirei-
bende nicht von sich aus zu dieser Monatlichen Zufiel-
lung der Rechnungen kommt, in der Voraussicht, daß er
damit nicht allein sein Guthaben früher erhält, sondern
auch vom Grundsatz ausgehend, daß allfällige Anstünde
viel leichter behoben werden können, wenn Arbeit und
Lieferung nur kurze Zeit zurückliegen. Aus diesem Grunde
ist es auch zu begrüßen, wenn bei großen Akkordbauten
die Taglohnrechnungen ohne Rücksicht auf die Beendigung
der Hauptarbeit, monatlich ausgestellt werden. Jeden-
falls wird man im Sinne einer guten Ordnung streng
daran festhalten, daß über Taglohnarbeiten jeweils am
folgenden Tag ein genauer Tagesausweis abgegeben wird,
enthaltend Arbeitszeiten und Aufwendungen an Material,
Zurichten des Werkzeuges usw. Diese Mehrarbeit lohnt
sich reichlich, weil auf Wochen, vielleicht gar auf Monate
zurück auch bei guter und ständiger Aufsicht solche Ein-
zelheiten entweder vergessen wurden oder nicht mehr
genau genug im Gedächtnis geblieben sind.

Ähnlich verhält es sich mit Ausmaß und Abrechnung.
Ist eine Arbeitsgattung fertig, z. B. Aushub, Grund-
beton usw., so wird man, bevor andere Arbeiten das
Ausmessen erschweren, gemeinsam ausmesfen und die
ermittelten Maßzahlen schriftlich festlegen. Auch diese

Zwischenarbeit erleichtert ungemein die endgültige Ab-
rechnung. Nach Beendigung aller Akkordarbeiten soll
unverzüglich der Rest des Ausmaßes erledigt und die
Abrechnung aufgestellt werden, gleichgültig, ob diese Ar-
beit der Unternehmer oder der Architekt bezw. die Stadt-
Verwaltung besorgt. Für ven Bauherrn und die Bau-
behörde wie für deren Vertretungen oder Organe ist es

bemühend, wenn man die Bestandteile einer Abrechnung
nur langsam zusammenbringt. Möglichst bald wieder
„sauberen Tisch" erleichtert die Arbeit viel mehr, als
man im allgemeinen glaubt. Elue Verwaltung, die auf
rasche Abrechnung und pünktliche Bezahlung der Rech-

nung dringt,' wird auch immer auf gute und rasche Be-
dienung rechnen können. Wer Ordnung hat, auch im
Privatleben, wird daher die sofortige, bezw. monat-
liche Rechnungsstellung begrüßen. Möge sie zur
allgemeinen Übung werden.

(IsMWWÄä
Die gesetzliche Regelung der Berufsausbildung.

Der Gesetzesentwurf über die berufliche Ausbildung wird,
wie aus Bern gemeldet wird, den eidgenössischen Räten
voraussichtlich aus die Frühjahrssessiou zugestellt werden
können. Wie verlautet, ist der Gesetzestext endgültig
fixiert; die Botschaft ist in Ausarbeitung und dürfte
demnächst ebenfalls fertiggestellt werden. Damit findet
der erste Teil der eidgenössischen Gewerbegesetzgebung
seine Verwirklichung. Bis jetzt hat der Bund seinerseits
durch Subventionen an den beruflichen Unterricht und
die Lehrlingsprüfungen die berufliche Ausbildung zu heben
versucht. Die gemachten Anstrengungen kamen aber nicht
immer zu voller Auswirkung. Sie zusammenzufassen und
folgerichtig weiterzuführen, soll Aufgabe des neuen Bun-
vesgesetzes sein. Zwar besitzen die meisten Kantone de-

reits Lehrlingsgesetze, die auch Bestimmungen zur Förde-
rung der beruflichen Ausbildung enthalten. Die Gesetze

mehrerer Kantone sind aber revisionsbedürftig. Sie sind
übrigens großenteils aus dem Gesichtspunkte des Lehr-
lingsschutzes entstanden, haben also nicht in erster Linie
eine zielbewußte Förderung der beruflichen Ausbildung
im Auge. Das neue Bundesgesetz wird verschärfte An-
forderungen an den Betrieb für die Aufnahme von Lehr-
lingen, Bestimmungen gegen die sogenannte Lehrlings-
züchterei, umgekehrt auch gegen die Umgehung des Lehr-

Verhältnisses enthalten. Das Fähigkeitszeugnis, das durch
die Lehrabschlußprüfung erworben wird, wird zu einem
allgemein anerkannten gesetzlich geschützten Ausweis für
berufliche Tüchtigkeit ausgestaltet. Das Gesetz wird da-
für sorgen, daß die jungen Leute von Anfang an in
ihrer beruflichen Ausbildung gefördert werden, damit
die Zeit voll ausgenützt und eine möglichst hohe Stufe
der Ausbildung erreicht wird. Der Weg zum Aufstieg
soll auch tüchtigen angelernten Arbeitern durch Zulassung
zur Lehrabschlußprüfung eröffnet werden. Das Gesetz

steht ferner Gesellen- und Meisterkurse vor, die der wei-
tern Fachausbildung dienen.

Das Gesetz stützt sich in weitgehendem Maße auf die

Berufsoerbände. Ihnen steht die Aufstellung der nötigen
Bestimmungen für die einzelnen Berufe innerhalb des
gemeinsamen gesetzlichen Rahmens zu, unter Vorbehalt
der Genehmigung durch die Bundesbehörde. Die Mit-
arbeit der Berufsverbände ist auch bei der Durchführung
der Maßnahmen in Aussicht genommen. Die eidgenös-
fische Regelung erlaubt also nicht nur die nötige Zusam-
menfaffung der bereits wirksamen Kräfte und eins Kräfte-
ersparms für den wettern Ausbau des Bestehenden, son-
dern ermöglicht überhaupt erst, diesen Ausbau zweckent-
sprechend vorzunehmen. Der Erlaß eines Bundesgefetzes
über die berufliche Ausbildung erweist sich auf Grund
all dieser Erwägungen als eine Notwendigkeit. Der Ge-
werbeverband sowohl wie die Arbeitnehmerorganisationen
und die in Betracht kommenden gemeinnützigen Organi-
sationen, vor allem der schweizerische Verband für Be-
rufsberatung und Lehrlingsfürsorge, bezeichnen ihn als
dringende Notwendigkeit.

llêrbsnàMêzen.
Schweiz. Verbund Mr Bemfsbemwug und Lehr-

lmgMrsorge. (Mitget.) In seiner letzten Sitzung be-

schäftigte sich der Verbandsvorstand unter dem Vorsitz
von Regterungsrat Joß mit der Herausgabe der Richt-
linien in französischer Sprache, mit den Richtlinien für
die weiblichen Berufe, mit der Herausgabe der II. Auf-
läge des Stipendienverzeichniffes und mit dem Rund-
schreiben des Eidg. Volkswirtschastsdepartements an die

Kantonsregierungeu betr. Organisation der Berussbera-
tung und Lehrlingsfürsorge. Seitens der Geschäftsleitung
ist in letzterer Angelegenheit eine Eingabe an die Kan-
tonsregierungen abgegangen.

Gegenstand ausführlicher Besprechung war die Neu-
ordnung des Verbandsorgsnes. Der deutsche Teil wird
nach wie vor als Beilage der Schweiz. Gewerbezeitung
erscheinen, der französische Teil als Teil des „àtàn
et Óommeryant". Für die Mitglieder wird der verei-
nigte Text als Sonderdruck in Form einer eigentlichen
Zeitschrist „Berufsberatung und Berufsbil-
dung, „Orientation et formation professionnelles" her-
ausgegeben. Der Abonnementspreis wurde auf Fr. 4.50
festgesetzt. Die Zeitschrist wird die allgemein interessie-
renden Fragen der Berufsberatung, der Berufsbildung,
des Lehrlingswesens und der Lehrlings- und Jugend-
lichenfürsorge sowie des Arbeitsmarktes behandeln. Zu
diesem Zwecke hat sich der Chefredaktion (O. Stock er
in Basel) ein Mitarbeiterstab aus allen dem Verbände
angeschlossenen Gruppen zur Verfügung gestellt.

Der Vorstand befaßte sich sodann mit der Vorlage
der Lehrlingskommission des Schweiz. Gewerbeverbandes
zum Projekte eines einheitlichen Rahmenlehrvertra-
g es für die Berufe des Gewerbes und der Industrie.
Hiezu lagen Eingaben des Schweiz Gewerkschaftsbundes,
der Vereinigung schweiz. Angestelltenverbände und der
Schweiz. Zentralstelle für Frauenberufe vor.
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